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NATURA 2000 Bayern 

Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele   

 
 
 
Gebietstyp: B      Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE5628371 
 
Gebietsname: Milztal und oberes Saaletal 
 
Größe: 752 ha  
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung von Unterfranken 
 
 
 
 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: LRT-Name: 

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis 
und des Callitricho-Batrachion 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
* = prioritär 
 
 
 
 

Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

1032 Unio crassus Bachmuschel 

1061 Maculinea [Glaucopsyche] nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

1163 Cottus gobio Groppe 

1059 Maculinea [Glaucopsyche] teleius Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling 
* = prioritär 



 

Seite 2 von 2 

Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 
 
Erhalt ggf. Wiederherstellung der Bachtäler von Milz und Saale als zentrale Ost-West-
Vernetzungsachse im Gewässersystem des Grabfeldgaus, als Niederungen mit extensiv genutzten 
Mähwiesen und mäandrierendem Bachlauf sowie Vorkommen des Dunklen und Hellen Wiesenknopf-
Ameisenbläulings, der Bachmuschel und eines Schwerpunktvorkommens der Groppe. 

1. Erhalt der Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitan-
tis und des Callitricho-Batrachion. Erhalt ggf. Wiederherstellung von charakteristischem Ge-
wässerchemismus, -trophie und -temperatur. Erhalt ggf. Wiederherstellung der natürlichen Fließ-
gewässerdynamik mit ausreichend ungestörtem Überflutungsregime und natürlich ablaufenden 
Ufergestaltungsprozessen. Erhalt ggf. Wiederherstellung störungsarmer, unverbauter, für Ge-
wässerorganismen durchgängiger, strukturreicher Gewässer ohne Ufer- und Sohlbefestigung, 
Stauwerke, Wasserausleitungen sowie ungestörter Anbindung von Seitengewässern als wichtige 
Refugial- und Teillebensräume. Erhalt ggf. Wiederherstellung des funktionalen Zusammenhangs 
der Fließgewässer mit den auetypischen Kontaktlebensräumen wie fluss- bzw. bachbegleitenden 
Gehölzbeständen, Röhrichten, Seggenrieden, Niedermooren, Hochstaudenfluren und Nasswie-
sen. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines naturnahen Spektrums der Gewässerorganismen. Erhalt 
ggf. Wiederherstellung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands. 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen 
bis alpinen Stufe in weitgehend gehölzfreier sowie weitgehend neophytenfreier Ausprägung. Er-
halt ggf. Wiederherstellung einer intakten Gewässerdynamik und -struktur sowie des charakteris-
tischen Nährstoffhaushalts. Erhalt ggf. Wiederherstellung der funktionalen Einbindung in die aue-
typischen Kontaktlebensräume wie bachbegleitende Gehölzbestände, Röhrichte, Nasswiesen 
und artenreiches Grünland. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines von Freizeitnutzungen ausrei-
chend ungestörten Zustands. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Mageren Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) in ihren nutzungs- und pflegegeprägten Ausbildungsformen. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung des standörtlich bedingten weiten Spektrums an nährstoffarmen bis mäßig 
nährstoffreichen Bodenverhältnissen. Erhalt ggf. Wiederherstellung des charakteristischen Was-
serhaushalts in frischen bis feuchten Beständen. Erhalt ggf. Wiederherstellung der funktionalen 
Einbindung in Komplexlebensräume bzw. ihres ungestörten Kontakts mit Nachbarbiotopen wie 
Magerrasen, Magerwiesen und -weiden, Streuobstbeständen, Säumen und Feuchtwiesen. Erhalt 
ggf. Wiederherstellung der essenziellen Kleinstrukturen. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Groppe. Erhalt ggf. Wiederherstellung unver-
bauter und durchgängiger Gewässer mit natürlicher Dynamik sowie eines reich strukturierten 
Gewässerbetts und unverschlammten Sohlsubstrats mit ausreichenden Versteck-, Laich- und 
Brutmöglichkeiten. Erhalt ggf. Wiederherstellung einer ausreichend hohen Gewässerqualität. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Populationen des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings und 
des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings einschließlich der Bestände seiner Raupenfut-
terpflanze Großer Wiesenknopf und der Wirtsameisenvorkommen. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
der nutzungs- und pflegegeprägten Ausbildungen von Feuchtbiotopen, Wiesen, Hochstaudenflu-
ren und Saumstrukturen in einer an den Entwicklungsrhythmus der Art angepassten Weise. Er-
halt ggf. Wiederherstellung von nicht oder nur periodisch genutzten Saumstrukturen, Randflächen 
und Vernetzungsstrukturen wie Bachläufe, Waldsäume und Gräben. Erhalt ggf. Wiederherstel-
lung des Habitatverbunds innerhalb von Metapopulationen. 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Bachmuschel. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
naturnaher, strukturreicher, unverbauter, durchgängiger Gewässer mit ihrer natürlichen oder na-
turnahen Ufervegetation (insbesondere ausreichend große Ufergehölzbestände) sowie der natür-
lichen Dynamik. Erhalt ggf. Wiederherstellung einer ausreichend guten Gewässerqualität mit ge-
ringen Nitratwerten. Erhalt ggf. Wiederherstellung von Gewässern, in die keine Einleitung von 
Abwässern, Gülle, Nährstoffen, Pflanzenschutzmitteln sowie von Sand- und Schlamm-
Ausschwemmungen erfolgen. Erhalt ggf. Wiederherstellung von ungenutzten oder extensiv ge-
nutzten Uferstreifen zum Schutz vor Einträgen. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Wirtsfischvor-
kommen, insbesondere von Groppen, Elritzen und Döbeln. Erhalt intakter Bachmuschel-
Populationen ohne Beeinträchtigung durch zu hohe Bisambestände. Ausrichtung einer ggf. erfor-
derlichen Gewässerunterhaltung auf den Erhalt der Bachmuschel und ihre Lebensraumansprü-
che in von ihr besiedelten Gewässerabschnitten. 

 


